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II- 1216 der Beilagen zu .~:n Stenogr,~prlisc~en Protokollen des Nation~ 
XlV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

14.000/2-1 5/76 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Parlament 

zu 501/~-NR/1976 

SSJ lAß 

1916 =08'" 1 9 
zu SO""I jJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Broesigke und Genossen (50·1/J) betreffend die Ladung 
von Rechtsanwälten im Außers·trei tverfahren beantworte ich 
wie folgt~ 

Zu 1~ Nach dem vom Präsidenten des LG für ZS Wien 
eingeholten Bericht entspricht es nicht den Tatsachen y daß 
immer mehr Richter im Außerstreitverfahren zumindest im 
Sprengel des genannten Landesgerichtes dazu Ubergehen 9 zu 
Tagsatzungen nur die Parteien ohne ihre ausgewiesenen Rechts­
vertreter zu laden~ Das Außerstreitgesetz enthält z'''ar im 
Gegensatz zur ZivilprozeBordnung keine Bestimmul1g~ 'Wonach 
Beweisaufnahmen ~~d Erhebungen nur unt~r Beiziehung der aus­
gewiesenen Parteienvertreter stattfinden dürfen. Gleich­
wohl werden nach dem genannten Bericht und den ihm ange­
schlossenen Berichten der der Dienstaufsicht des Präsidenten 
des Landesgerichtes fUr ZRS Wien unterstellten Bezirksge­
richte in der Regel Parteienvertreter geladen oder wenigstens 
von der Ladung der Partei oder einer Auskunftsperson ver­
ständigt. Gelegentlich wird diese Regel namentlich in Pfleg­
schaftssachen durchbrochen p wenn Parteien nur über ihre 
persönlichen Verhältnisse befragt werden sollen, die den 
Vertretern nicht bekannt sind oder wenn Fragen ohne Zu­
ziehung eines Vertreters geklärt werden können" In solchen 
Fällen wollen auch die Parteienvertreter, wie wiederholte 
RUckfragen ergeben 9 gar nicht zu Gericht kommen 9 um der 
Partei Kosten zu ersparen" 
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Zu 2: Die genannte Praxis steht mit dem Gesetz 
1m Einklang. Da es sich um eine Frage der Rechtsprechung 
(Ausleglli~g des AUßerstreitgesetzes) handelt, können Maß­
nahmen der Justizverwaltung nicht in Betracht gezogen werden. 

Im übrigen darf ich bemerken~ daß mir diesbezüg­
liche Beschwerden durch den österreichischen Rechtsanwalts­
kammertag nicht zugegangen. sind. 

17.August 1976 
Der Bundesminister: 
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